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(5Ob195/74)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1974

Norm

ABGB §1368

ABGB §1393

Rechtssatz

Der Zessionar kann auf Grund des vom Zedenten mit dem Eigentümer der Pfandsache geschlossenen

Pfandbestellungsvertrages das Pfandrecht nur zugunsten der abgetretenen Forderung eintragen lassen, nicht aber

zugunsten jener Forderung, die ihm, dem Zessionar, gegen den Zedenten zusteht und deren Befriedigung oder

Sicherstellung etwa Grund für die Abtretung gewesen sein mag.
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